
   
 

6 
 

Hygienekonzept für die Jahreshauptversammlung 

des TSV Dörzbach 1928 e.V. und des Fördervereins 

TSV Dörzbach e.V. im Universum 

 
 

 

 

 

Einleitung 
 

Die auf März 2020 einberufene Jahreshauptversammlung musste auf Grund der zu dieser Zeit 

ergangenen CoronaVO kurzfristig abgesagt werden. 

Der Vorstand hat entschlossen eine Neuansetzung der Jahreshauptversammlung auf den 02. 

Oktober 2020 zu terminieren und diese in der Gemeindeveranstaltungshalle Universum 

abzuhalten. Für diese Veranstaltung gilt nachfolgendes Hygienekonzept. 

 

 

Angewandte CoronaVO 
 

Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)1  
Vom 23. Juni 2020 (in der ab 6. August 2020 gültigen Fassung) 

 
§10 Absatz 1 Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 
einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen und eine 
Datenverarbeitung nach § 6 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 
7.  
Wird ausgeklammert, da keine Beschäftigungen zu erwarten sind. (Beim Abhalten der 
Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten.) 
 

Die Jahreshauptversammlung 
 

§10 Absatz 6 Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich begrenztes 
und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung 
einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an 
dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt. 
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Umsetzung 

 
§2  

• Die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern 

empfohlen.  

Für die Einhaltung des Mindestabstands während der Veranstaltung werden 
Tische mit einem Mindestabstand nicht kleiner 1,5 m bestuhlt. 

§3  

• Es wird beim Betreten des Gebäudes/des Raumes darum gebeten eine Mund- 
Nasenbedeckung (Maske) zu tragen. Alternativ darf hierfür ein Tuch oder Schal 
benutzt werden. Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-
Bedeckung tragen können, sind davon ausgenommen. Am Sitzplatz kann die Maske 
abgenommen werden.  

§4 Absatz 1 

• Die Sitzplätze werden, basierend auf der Umsetzung des Mindestabstands von 
1,5 m zu anderen Personen, begrenzt. Der Personenstrom wird über den Eingang 
der Halle und über Nebenausgänge in eine Richtung gesteuert. 

Erfahrungsgemäß auf Basis der Protokolle der Jahreshauptversammlungen in 
den letzten 3 Jahren ist mit einer Teilnehmerzahl kleiner 50 Personen zu rechnen. 

§4 Absatz 2 

• Es wird vor, während und nach der Veranstaltung gelüftet. Hierzu steht unteranderem 
eine Belüftungsanlage bauseits zur Verfügung. 

§4 Absatz 3 

• Ausschank nur in Flaschen. Weiter Oberflächen werden nicht häufiger von Personen 
berührt also sonst üblich. Eine Endreinigung der Veranstaltungshalle wird durch den 
Vermieter durchgeführt. 

§4 Absatz 4 

• Nicht anwendbar, da kein Verzehr vorgesehen. 

§4 Absatz 5 

• Eine Endreinigung der Veranstaltungshalle wird durch den Vermieter durchgeführt. 

§4 Absatz 6 

• Seife und Wasser sind auf den Toiletten verfügbar. Des Weiteren werden 
Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. 
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§4 Absatz 7 

• Nicht anwendbar, da keine Textilien ausgegeben werden. 

§4 Absatz 8 

• Das Hygienekonzept wird vorab auf der Homepage des TSV Dörzbach veröffentlich 
und liegt im Vorraum der Veranstaltungshalle aus. 

  
§6  

 

• Von Anwesenden, werden die Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und 

Zeitraum der Anwesenheit und die Telefonnummer erhoben.  
Die Daten werden für einen Zeitraum von vier Wochen gespeichert und sodann 

gelöscht.  
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Aushänge: 
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